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e WI K m lenen Tagen von meinem Geist ausgie en, un sie 
sollen weissagen.’ (Apg. 2,17+18) 

Seitdem darf jeder wiedergeborene Christ wissen, daR er erftillt ist vom 
Heiligen Geist. Er steht in einer besonderen \lerLindung mit Gott. Er kann 
in der ßibel 1 esen, 
stehen un d. d 

und der Geist Gottes hilft ihm, das Wort Gottes zu ver- 
m as weben umzusetzen. 

D 1 oc I nun lcbcn wir in dieser Welt. Damit brauchen wir auch Gottes Ord- 
nungen k~iir diese Welt. Das trifft auch auf die Gemeinde Jesu zu. Wir brau- 
chen z.ß. Gemeindeleiter. Sie sind von Gott eingesetzt, die Gemeinde zu 
1 .t c1 en, in Lehre und Seelsorge tätig zu sein. 

Haben Sie sich einmal gefragt: “Hat Gott mir Lehrer gegeben ? 

Dies ist keine Rechtfertigung irgendeiner hierarchischen Ordnun 
h 2 

oder des 
Papsthmx. Wir wo 11 en auc h .It em von, 
Dienst. Der L h d, 

n,c, vom Amt sprec en, son 
e rer ist in uzsen Dienst berufen worden un d .,b ,h u t 1 n m 

geistlicher Autoritit aus. Er ist nicht zur Machtaustibung auf erufen. Hier- 
archien, die Gemeinden ihre L e h rer wegnehmen, entfa ten ebenfalls lg 
Macht, statt zu dienen. 

Hintergründe zu dieser Ausgabe der 
Regionalen Informationen in Stichworten : 

Abberufung ,,Im Interesse des Dienstes” - Mobbing - Abstellgleis 
Die Zersetzung eines Pfarrers durch KirchenWtung” 

Pastor, 

ordiniert, 
kein Disziplinarverfahren. 
keine Schuldvotullrfe, 
keine Lehrbeanstandung. 
33 Jahre, verberatet 3 Kinder, 
nach Kirchen”recht” 25 % gekürzte Bezuge im Wartestand 
automatische Versetzung in den Ruhestand 
mit unzureichenden Bezügen (Ruhegehalt obne ausreichende Dienstjahre ca 50%) 
abhängig gehalten im Pfarerdienstgesetr 
untersteht weiter der “Lehr- und Dienstaufsicht” 

unterliegt der Genehmigungspflicht Wr Nebenerwerb, auf den er und seine Familie 
aber unbedingt angewiesen sind 

bis zum 63.Lebensjahr ständig bedroht von willl;iirliclw, einseitige ausgesprochener 
Dienstvqlichtung durch das Landeskirchenamt 

überflüssig ? verhöhnt ? gejagt ? 
in Europa ? 
in Deutschland ! im Rheinland ! 1998 ! 

bestraft - ohne Schuldvowurf, ohne Beweiserhebung. ohne Schuldspruch. ohne 
Vcrurlcilung ! 
Berufsverbot ! 
Entzug der materiellen Lebensgrundlagen ! 
Raub des Besitrstandes ! 
bei ,,Flucht”. z.B. Ausscheiden aus dem Dienst : 

Verlust aller Rechte und Anwanschafren (z.B. auf VersorgungiRente. 
Unterhaltsbeitrag “kann” (!) dann “widerruiiich” (!) gewährt werden ! 
Austritt aus der Kirche ist Ausscheiden aus dem Dienst ! ) 

Schlechtes, mißbrauchtes Kirchenrecht 

Die Dokumentatwn einer wahren Geschichte, die noch gegensWg unter uns spielt 
und viele, viele tragische Parallelen zu anderen Pfarren. Familien und Gemeinden m 
den gegenwärtigen ewlandesklrchen in der Bundesrepublik Deutschland zum Aur- 
gang des 20. Jahrhunderts hal. 
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Zum Inhalt der Regionalen Informationen Nr. 39 

Mobhing in der Kirche - Pfarrerabberufungen vorgeblich “Im Interesse des Dienstes” 
- Dieses Thema behandelten die Regionalen Informationen in der Vergangenheit 
immer wieder. (Abberufung nach 8 49,l b PfDG, vgl. ,,Von der gedeihliche” 
Ftlhrung eines Pfarramtes” S 49 - 58, Nachdruck aus Heft Nr. 27/‘94, i.d.Heft ) 

Am 25. April ‘98 gab die “Hilfsstelle fttr ev.Pfarrer...e.V.” anläßlich ihrer Mitglieder- 
versammlung eine Presseerklärung heraus. (Vgl. S 7 i. d. Heft) 
“Etliche Betroffene stehen im Zuge der Verfahren im Alter von ca. 45 Jahre” vor der 
Versetzung in den Ruhestand mit Bezüge” nur knapp über der Sozialhilfegrenze ! 
Eine Katastrophe für die mitbetroffenen Familien....“, heißt es u.a. in dieser 
Erklärung. 

Mit 45 im Ruhestand ? 

Die Bekenntnisbewegung ‘Kein anderes Evangelium’ Rheinland e.V. hat das Schick- 
sal der Kirchengemeinde Utfort und ihres Pfarrers Roland Reuter, Mitglied im Vor- 
stand der Bewegung, mit Anteilnahme begleitet. Die Regionalen Informationen haben 
dokumentiert. Manche Leser haben geholfen, den Rechtsstreit exemplarisch zu führen 
und durch die innerkirchlichen Instanzen bis vor das Bundesverfassungsgericht zu 
bringen. 

Das Bundesverfassungsgericht wird zu entscheiden haben, ob es diese “nd andere 
Klagen zur Entscheidung annimmt. 

Wie schon bei der Versetzung von Pfarrer Roland Reuter in den Wartestand wirksam, 
wird im August ‘98 ein Automatismus im Kirchenrecht greifen : Das Landeskirchen- 
amt wird Pfarrer i.W. Roland Reuter in den Ruhestand versetzen, weil er da”” 3 Jahre 
im Wartestand war, ohne eine neue Pfarrstelle tibertragen bekommen zu haben, 

Unsere Nachfrage bei der Familie ergab, da!3 dort nichts anderes bekannt sei. Das 
Landeskirchenamt habe vielmehr bereits schriftlich die Absicht mitgeteilt, die Verset_ 
z~ng in den Ruhestand zum 1. August 1998 vormnehmen ! 

Mobbing ist Zersetzung 
Die Bekenntnisbewegung hat maßgeblich mitgeholfen, die abberufenen Pfarrer in 
einer Hilfsstelle zwanunenzuftien. Nach vielen Tagungen mit Eheleuten, Angehöri- 
gen, Jwisten “nd Kollegen wurde die “Hilfsstelle” ein Verein, 

“Die Mobhingexperten des Vereins beraten Opfer, Anwälte, Juristen und Führungs- 
personen, die die Masttide eindämmen möchten. Bundesweit über 100 Betroffene 
haben in kaum mehr als Iß Monaten die Beratung durch den Verein gesucht. Auch 
fassungslose Gemeindeglieder und Kirchenälteste suchen Rat beim Verein”, heißt es 
in der erwähnten Erklärung. 

Einige betroffene Pfarrer haben vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen 
gemeinsam mit Pfarrer Roland Reuter die umfangreiche Arbeit aufgenommen, ande- 
ren, die ins Leid gestoBen worden, zu helfen. 
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Das Studium der medizinischen und arbeitsrechtlichen Literatur ltit die Pfarrerabbe- 
rufungen als eine Spielart des menschenverachtenden ,,Mobbing” erscheinen. Das 
Ministerium filr Staatssicherheit der DDR beherrschte diese ,,Kunst” so, daß es die 
wissenschaftlichen Analysen in eine Richtlinie zur Zersetzung von Personen umsetz- 
te: ,,Richtli”ie Nr.l/76 NT Enhvicklung “nd Bearbeitung operativer Vorgänge“ mit 
Kapiteln wie ,,Die Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung”, ,,Fonnen, Mittel 
und Methoden” usw.. (vgl einen Auszug S 76 Rückseite i.d.Heft) 

Prof. Dieter Zapf, Universität FrankfurtiMain, Mobhingexperte, machte auf den 
inhaltlichen Zusammenhang von Mobbing und MfS-Richtlinie 1/76 unlängst im 
Fernsehen aufmerksam. 

Exemplarischer Fall 

Die RegInfo rufen ihre Leser auf, die Arbeit der Bekenntnisbewegung im allgemeinen 
“nd im besonderen zugunsten der Abberufenen durch Beiträge zum “Sonderopfer 
Kirchenkampf “ zu unterstützen. 

Wegen der Zuspitzung der Fragestellung nicht nur fUr die Betroffenen sondern auch 
- wegen der Anrufung der höchsten Gerichte - fdr alle Beteiligten, werden in dieser 
Ausgabe der Reglnfo die Berichte zu ,,“nserem” exemplarische” ,,FalP’ aus den 
RegInfo ab Nr.18 1992 in Auszügen zusammengefaßt. (SI3 74 in diesem Heft) 

Superintendent Schneider wurde Vizepräses 

Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß der ehemalige Superintendent Niko- 
laus Schneider, Moers, der die Abberufung Utfort, Pfarrer Roland Reuter, wesentlich 
zu verantworten hat, mittlerweile Vizepräses der Ev.Kirche im Rheinland wurde. In 
dieser Funktion ist er seit eineinhalb Jahren zugleich Personalchef und somit unmit- 
telbarer Dienstherr von Pfr.Roland Reuter. Im Amt des Vizepräses ist er einer der 
größten Arbeitgeber in NRW. 

Er hat seine Pfarrer gemäl) ihrer Bestallung in einem “öffentlich-rechtlichen Dienst- 
verhältnis” einzusetzen und zu alimentieren (Lebensunterhalt gewähren). 

Schneider habe aber bisher sein Amt keinesfalls wirksam zur Verwendung von 
Pfr.Roland Reuter bei angemessenen Bezügen im Dienst verwendet, geschweige denn 
zur Wiedergutmachung, verlautet aus dem Kreis der Berater der Familie Roland Reu- 
ter. 

Verstoß gegen die Grundsätze im öffentlichen Dienst 

Beachtenswert ist dagegen die wachsende Zustimmung von Juristen und Oberkir- 
chenräten zum verfassungsrechtlichen Gutachten der Kanzlei BaumanniKrüger : 
“Der Wartestand- ein kirchenrechtliches oder verfassungsrechtliches Problem 1” 
(abgedruckt in idea-Dokumentation 9197 Mobbing in der Kirche). Oberkirchenrat 
Peter von Tiling beispielsweise hält ebenso wie das Gutachten die Kürzung des Pfar- 
rergehaltes im Wartestand infolge eines Abberufungsverfahrens für einen übergriff, 
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da sie einer Disziplinarstrafe Wr schlimme Vergehen gleichkomme. Mit der Wahl des 
Verfahrens seien jedoch nichteinmal Schuldvonwürfe erhaben So dürfe aber auch 
nicht unbegrllndet eine Art Bestrafung erfolgen. 

Es verstoße gegen die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, wenn die 
Alimentation gekürzt und kein vollwertiger Ersatzarbeitsplatz bereitgestellt werde. 

Mit der Versetzung eines so Abberufenen in den Ruhestand werde die Grenze zum 
Unerträglichen überscluitten. 

(Vgl. Peter von Tiling, “Die Versetzung von Pfarrern, insbesondere “mangels gedeih- 
lichen Wirkens”, in : Zeitschrift ftir evangelisches Kirchenrecht 43.Band 1. Heft Mär7 
1998) 

Häresieverfahren gegen unbequeme Pfarrer ? 

Noch weitergehende Anhagen hat Prof. Albert Stein in ,,Kaum zu glauben, Von der 
Häresie und dem Umgang mit Ihr”, Rheinbach 1998 (Hg. : Athina Lexutt, Vicco von 
Bulow). Dort beklagt er unter der Überschrift : ,,Zum Begriff der Häresie im Recht der 
Evangelischen Kirche im Rheinland”, daJ3 eine ,,Hintertiir” eröffnet ist ,,für ein une- 
vangelisches vereinfachtes Häwieverfahren gegen unbequeme Pfarrer..., die sich aus 
überzeugungsgrtinden herrschendem Trend in der Landeskirche...nicht anpassen 
wollen.” (vgl.ebd. 5.279) (Häresie = Irrlehre)(vgl. ferner : RegInfo Nr. 20, S Zl ff i.d. 
Heft Nr. 39, Moers-Superintendent Schneider beanstandet die Lehre in Utfort : 
. . . “Fundamentalisten”) 

Prof. Stein macht an gleicher Stelle (S.278179) darauf aufmerksam. dafl auch im 
Abberufungsverfahren nach neuem Pfarrerdienstrecht “weder von einer Anhörung 
des Betroffenen noch von einer förmlichen Beweiserhebung die Rede ist”. 

Von jeghcher (kirchen)gerichtlichen Beweisaufnahme sah auch das bisherige Pfarrer- 
dienstrecht ab, nach dem zahlreiche Rheinische Pfarrer abberufen wurden. 

Subjektive Wahrnehmung ? 

Umso erstaunlicher ist es, daß das Rheinische Landeskirchenamt unter Vizepräses 
Schneider abberufene Pfarrer und Anghörige diskreditiert : Deren “subjektive Wahr- 
nehmung” und die ‘Yrbjektive Beweisaufnahme der Verwaltungskammer” klafften 

auseinander. 

Tatsächlich dürfte Vizepräses Schneider zu keinem einzigen Vorwurfauch nur gegen 
einen abberufenen Pfarrer von ‘CBeweisaufnahme der Verwaltungskammer” sprechen, 
da es sie nicht gibt. (So aber die landeskirchliche Dokumentation “Pfarrer ohne Pfarr- 
stellen S.13 Vgl. dazu die gutachterliche Stellungnahme von DrSchwalfenberg 
S. 9 - 12 i.d.Heft) 

Wessen Wahrnehmung ist im Zusammenhang mit Pfarrerabberufungen gestört ? 
Vielleicht doch die Wohmchmung der Icltcnden Amtsträger für die Art ihrer 
Machtausübung bis hinein in unzutreffende Verfahrensbeschreibungen ? 
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HILFSSTELLE FÜR EV. PFARRER 

Verein zur Untentükung evangellscher Theologinnen und Theologen, dis von Mobbing, 

Abberufung und Entiassung betroffen sind -e.V. 
Winkelstr. 12a 

47445 Moers 
Tel./Fax 02841/47909 

Presseerklärung zur Mitgliederversammlung am 
25.04.98 in Windeck-Geilhausen 

25.4.98 

Mangelnder Rechtsschutz für Pfarrer und andere 
kirchliche Mitarbeiter in Ev. Landeskirchen! 

Var Arbeitsgerichten, Verwaltungsgerichten und selbst vor dem Bundesverfassungs 
gericht sind Klagen von kirchlichen Mitarbeitern, Pfarrern und Vtkaren gegen ihre Kir- 
chen anhängrg. Viele der Betroffenen vertreten wwischen mehr als nur ihre personll- 
chen Rechtsinteressen. Die anfänglichen Versuche von Bischöfen und Präsldes (z.B. 
Beier, Schneider, Kack u.a.), die Kläger als vorwiegend evangelikak? Querulanten 
abzutun, scheitern. Mittlerwelle wehren sich Betroffene aller kirchlichen Str6mungen. 
Sie sammeln sich in der “Hilfsstelle für ev.Pfarrer. e.V. 

Immer mehr Kirchenjuristen bekunden in Zuschriften an die Hilfsstelle ihre Zustim- 
mung zu den eingereichten Klagen. Sie bescheinigen den Klägern, Probleme exem- 
plarisch aufzugreifen, die im Interesse der gesamten Kirche und Pfarrerschaft drin- 
gend zu lösen seien. Unhaltbar sei insbesondere, daß die Kirche die Alimentationen 
von Mitarbeitern, die in emem offentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, in Anwen- 
dung Ihrer Abberufungsparagraphen kürze, ohne daß nach gerichtlicher Beweisauf- 
nahme in Disz!p!inawerfahren Verschu!den oder in Lehrbeanstandungsverfahren Ver- 
stoß gegen kirchliche Lehre festgestellt wurde, so meinen die Kirchenjuristen. 

Die Betroffenen brächten große persönliche Opfer an Zeit und Geld. Deshalb raten die 
Juristen den Pfartvereinen, gutachterlich die Klagenden direkt finanziell zu unterstüt- 
zen, damit sie die Kosten fur eine geeignete anwaltliehe Unterstükung aufbringen kön- 
nen. 

Etliche Betroffene stehen im Zuge der Verfahren im Alter von ca. 45 Jahren vor der 
Versetzung in den Ruhestand mit Bezügen nur knapp über der Sozialhilfegrenze! Eine 
Katastrophe für die mitbetroffenen Familien, deren Kinder noch trn kostenintensivsten 
Alter sind 

Kirchenleitungen und Arbeitgeber im Bereich der Diakonie haben lange erfolgreich 
ihre Mobhingopfer als sogenannte Einzelfälle isoliert und als psychologisch schwierige 
Personen diskriminiert. 

Mittlerweile treten die wahren Ursachen immer deutlicher zutage: 

l Mißbrauch des krrchlichen Rechtssystems unter Ausnutzung gravierender Mängel 
durch leitende Gremien. 



l Kirchengenchte. die ihren Namen nicht verdienen, weil sie schon nach Art und Anla- 
9e nicht wirklich unabhängige Gerichte sind. 

l Gesetze. die Vorgesetzte einladen, Mobbing zu dulden oder gar zu fördern, s1alt 
Dienstaufsicht zu üben. So erlauben es sogenannte Gedeihlichkeitsparagrahpen in 
den Pfarrerdienstgesetzen. Persönlichkeiten aus den Amtern zu drängen, die in ihren 
#ußerungen freImUtig von der Generallinie und Interessenlage Ihrer Vorgesetzten 
abweichen, ohne gegen (kirchliches) Gesetz und Recht verstoßen zu haben. 

Ins Rampenlicht tritt auch der Umgang der Kirchen mit ihrem theologischen Nach- 
wuchs. Schlechte FljhrungsqualitBten in kirchlichen Leitungsämtern zeigen sich in der 
unterbliebenen Planung angeslchts der lange absehbaren Theologenschwemme. 
Brennende Fragen lauten etwa: 

Mit welchen Verfahren können Vikare an der Ablegung des zweiten Examens gehin- 
dert werden? Pastoren im Hilfs- und Sonderdienst stehen in wachsender Zahl im Alter 
zwischen 27 und 35 wieder auf der Straße. Welche Kriterien oder Interessen leiten die 
Auswahl, diezu Übernahme in den ständigen Dienst führt? 

Am 25.4.98 fand die Jahreshauptversammlung der ‘Hilfsstelle ttir ev. Pfarrer Verein 
zur Unterstützung evangelischer Theologinnen und Theologen, die von Mobbing. 
Abberufung und Entlassung betroffen sind- e.V.” in Windeck an der Sieg statt. Der SR 
des Vereins ist in Moers. 

Der Verein ist aus dem Zusammenschluß von betroffenen und interessierten Pfarrern 
hervorgegangen. Seit Jahren veranstalteten sie Tagungen zum Thema “Kirche und 
Recht” und zur psychosozialen Betreuung und Seelsorge an den geschädigten Ehe- 
leute und Familien 

Die Mobhingexperten des Vereins beraten Opfer. Anwälte, Juristen und Führungsper- 
sonen, die die Mißstände eindämmen möchten. Bundesweit über 100 Betroffene 
haben m kaum mehr als 18 Monaten die Beratuna durch den Verein aesucht. Auch 
fassungslose Gemeindeglieder und Kirchenälteste suchen Ral beim Verein. Sie sehen 
mit der unverständlichen Abberufuno Ihres Geistlichen nicht selten die Unabhänoiakeit 
ihrer Gemeinde bedroht. Die Machterhältnisse in den Kirchen würden von der ieben- 
den Kirche (Ortsgemeinde) weg verschoben hin zu Funktionären im Mine-l und Ober- 
bau. Diese Tendenz widerspricht dem hergebrachten Gemeindeveritandnis und 
erschüttert den Pfarrerberuf 

Der Verein ist an den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit der Bitte 
herangetreten, im Rahmen seines Auftrags nach der Grundordnung des EKD-Artikels 
7, Mittel ftir die Finanzierung eines hauptamtlich anzustellenden Pfarrers bereitzustel- 
len. 

Windeck an der Sieg am 24.April98 

Pastor Roland Reuter 

- Vorsihender- 

Notar Johann Günter Kern & Dr. Armin Schwalfenberg 
Rechtsanwälte in überörtlicher Sozietät 

Randbemerkung zur Dokumentation "Pfarrer ohne Pfarrstelle" 

Io der Cokmmtation des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche 
un Rheinland "Pfarrer ohne Pfarrstellen' von September 1997 wird 
unter anderem festgestellt: Wie stark subjektive Wahrnehmung der 
Betroffenen und objektive Beweisaufnahm? der Verwaltungskamwr aus- 
einanderklaffen, zeigt beispielhaft der Streit um den 
Religionsunterricht einer Lehrerin an einer Grundschule". 

Im folgenden werden dann Zitate aus dem Urteil der Vervaltunysk-r 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 07.03.1994 gegen Darstel- 
lungen der Ehefrau des betroffenen Pfarrers gestellt. 

Hierdurch wird der Eindruck erweckt, daß in einer objektiven Beweis- 
aufnahme duroh die Verwaltunqskamrer der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die subjektiven Wahmehrmnqen der Ehefrau des betroffenen 
Pfarrers als unwahr überführt worden seien. 

Diesee Eindruck ist jedoch unzutreffend. 

Im Speziellen: 

Der Vorfall "Kritik aro Religionsunterricht" ist von der Verwaltunqs- 
kamner selbst niemals so dargestellt worden. Das Urteil behauptet 
nicht, daß der Vorgang tatsächlich so vonstatten ging oder daß es 
dazu eine Beweisaufnahme gegeben hab+. 

Es handelt sich nicht um eine von der Kamwr qeptifte und für 
zutreffend befundene Schilderung. Auch geht es nicht um das Ergebnis 
irgendeiner Beweisaufnahme zum verhalten des betroffenen Pfarrers. 
Es handelt sich lediglich un einen Teil einer Auflistung, was so 
alles über oder gegen den betroffenen Pfarrer gesagt wird. 

Entsprechend beginnt im urteilstext die Passage mit *so soll": 

"So soll sich der Antragsteller (betroffene Pfarrer) in der Gemein- 
schaftsqrundschule Eick-West in den Religionsunterricht einer an der 
Schule onterrxhtenden Lehrerin eingemischt haben. . .." 

Allgemein gilt: 

In dem entsprechenden Verfahren der Verwaltungskammer 
der Evangelischen Kirche im Rheinland hat weder eine 



Beweisaufnahme noch eine "objektive Beweisaufnahme" 
stattgefunden. 

Vielmehr verhielt es sich gerade so, daß der betroffene 
Pfarrer die Durchführung einer Beweisaufnahme im Hin- 
blick auf einzelne Vorgänge in seiner Gemeinde gewünscht 
hat, diese jedoch nicht erfolgte. 

Selbst das Landeskirchenamt behauptet nicht, daß die in 
der Liste zusammengetragenen Vorwürfe im Hinblick auf 
die Frage überprüft worden seien, ob sich der betroffene 
Pfarrer im Einzelfall tatsächlich jeweils so verhalten 
habe. Im Urteil heißt es insoweit: 

"Zur Begründung seiner Entscheidung führte es (das Lan- 
deskirchenamt) u.a. im wesentlichen aus: die Unmöqlich- 
keit einer gedeihlichen Amtsführung im Sinne des s 49 
Abs. 1 bl PfDG durch den Antrassteller (betroffener 
Pfarrer)'sei zu bejahen. Dies ergebe s&h u.a. aus einer 
Vielzahl von Beschwerden von Gemeindegliedern über seine 
Amtsführung. Insoweit könne offen bleiben, ob die erho- 
benen Vorwürfe im Detail zutreffend seien. Wesentlich 
sei die Stringenz der Inhalte, wobei die Summierung der 
Fälle ein Symptom für das Vorliegen der Voraussetzungen 
des I 49 Abs. 1 b) PfDG sei". 

Auch die Evangelische Kirche im Rheinland erhob in dem 
Verfahren keinen Schuldvorwurf. In dem Urteil wird inso- 
weit ausgeführt: 

"Die Gesamtbeurteilung der Gründe, die die Antraqsgegne- 
rin ( Evangelische Kirche ~rn Rheinland) der Abberufung 
des Antragstellers (betroffener Pfarrer) zugrunde gelegt 
habe, nehme zur Frage der Schuldhaftigkeit des Handelns 
des Antragstellers (betroffenen Pfarrers) nicht Stel- 
lung". 

Auch im Vorfeld der Abberufung hat es keine Beweiserhe- 
bung zu Vorwürfen gegeben, wie die Personalakte aus- 
weist, in der sich keine Eintragungen finden. 

Untermauert wird dies Z.B. durch einen Briefwechsel 
Pfr. Sternberg - Präses der Ev. Kirche im Rheinland - 
betroffener Pfarrer (veranlaßt von Pfr. Sternberg zugun- 
sten des betroffenen Pfarrers), in dem die zuständige 
juristische Landeskirchenrätin im Auftrag des Präses in 
einem Brief vom 30. April 1997 schreibt: 

IO 

"Ihre Behauptung, die Landeskirche erspare sich in Ihrem 
Fall eine Schuldfeststellung, ist falsch. Richtig ist 
vielmehr, daß eine Schuldfeststellung nur dann zu erfol- 
gen hat, wenn Verdacht schuldhaften Handelns vorliegt". 

Auch in seinem Urteil vom 08.11.1995 in dem Verfahren VK 
4/1995 stellt die Verwaltungskammer der Evangelischen 
Kirche im Rheinland fest, daß eine gerichtliche Beweis- 
aufnahme der Abberufung des betroffenen Pfarrers nicht 
vorausgegangen ist. 

Die Dokumentation "Pfarrer ohne Pfarrstellen" verdreht 
den Sinn des Verfahrens, den die Verwaltungskammer unter 
Bezug auf 5 49 1 b) PfDG (alte Fassung) anwendet und im 
Pall des betroffenen Pfarrers akzeptiert. Der gericht- 
lich akzeptierte Sinn des § 49 1 b) liest in der Fest- _ 
Stellung der Zerrüttung in einer Gemeinde ohne überprü- 
fung von Einzelvorfällen auf ein schuldhaftes Verhalten. 

Die Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rhein- 
land hat in dem Urteil vom 07.03.1994 zur Frage einer 
schuldhaften Dienstpflichtverletzung des betroffenen 
Pfarrers folgendes ausgeführt: 

"Entgegen der Auffassung des Prozeßbevollmächtiqten des 
Antragstellers (betroffener Pfarrer) ist die An'&agSgeg- 
nerin (Evangelische Kirche im Rheinland) dadurch, daß 
sie ihre Abberufungsentscheidung zumindest auch auf mög- 
licherweise schuldhaftes, unter Umständen disziplinar- 
rechtlich relevantes Verhalten des Antragstellers 
(betroffener Pfarrer) gestützt hat, nicht gehindert, ein 
Abberufungsverfahren durchzuführen. Der Prozeßbevoll- 
mächtigte-des Antragstellers (betroffener Pfarrer) weist 
zwar zu Recht darauf hin, daß ein Abberufungsverfahren 
schuldhaftes Verhalten des betreffenden Pfarrers nicht 
voraussetze. Dies bedeutet jedoch nicht, daß alle Vor- 
gänge, die möqlicherweise als schuldhafte Dienstnflicht- 
verletzurigen & qualifizieren sind, in einem Abb'eru- 
fungsverfahren von vornherein außer Betracht zu bleiben 
haben. Vielmehr können auch sie dazu führen, daß einem 
Pfarrer die gedeihliche Führung des Pfarramtes in der 
Gemeinde unmöglich wird. Ein schuldhaftes Fehlverhalten 
schließt mithin die Einleitung und Durchführung eines 
Abberufungsverfahrens nicht aus, wenn dieses mit dazu 
beiträgt, die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des s 
49 Abs. 1 b) Pfarrerdienstgesetz zu bejahen." 
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In dem Urteil geht es somit lediglich darum festzustel- 
len, daß ein Tatbestand vorliegt, der dem betroffenen 
Pfarrer die gedeihliche Führung des Pfarramtes unmöglich 
macht. Dieser Tatbestand wird in dem Urteil durch eine 
Polarisierung und Spaltung der Gemeinde als erfüllt 
angesehen. Weitergehende Schlußfolgerungen dürfen an das 
Urteil nicht geknüpft werden. Insoweit führt das Urteil 
a"s: 

"Disziplinarrechtliche Konsequenzen dürfen allerdings - 
auch darauf weist der Prozeßbevollmächtigte des Antrag- 
stellers (betroffener Pfarrer) zutreffend hin - an ein 
Verhalten erst geknüpft werden, wenn dem Pfarrer eine 
schuldhafte Dienstpflichtverletzung nachgewiesen ist. 
Von disziplinarrechtlichen Maßnahmen hat die Antragsgeg- 
nerin (Evangelische Kirche im Rheinland) vorliegend 
allerdings auch bisher ausdrücklich abgesehen". 

Festzuhalten bleibt insoweit, daß dem betroffenen Pfar- 
rer nicht durch eine objektive Beweisaufnahme eine 
schuldhafte Dienstpflichtverletzung nachgewiesen wurde. 

Vielmehr verhält es sich so, daß disziplinarrechtliche 
Maßnahmen gegen den betroffenen Pfarrer gerade nicht 
eingeleitet wurden. 

Im Rahmen eines 
die Möglichkeit 
Vorwürfen durch 
prüfen. 

disziplinarrechtlichen Verfahrens wäre 
gegeben gewesen, den Wahrheitsgehalt von 
eine "objektive Beweisaufnahme" zu über- 

Dies ist jedoch gerade nicht eingeleitet worden. 

Somit wurde die Möglichkeit genommen, wirklich zu iiber- 
prüfen, ob die 'subjektive Wahrnehmung" der Betroffenen 
tatsächlich von einer "objektiven Beweisaufnahme,, 
abweicht. 

Dr. Armin Schwalfenberg 
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